
       Antrag                        lfd.- Nr.              (AZV intern)  
 

auf Gewährung eines Zuschusses zur Anschaffung eines Komposters 
 

Der Zuschuss beträgt 50% der Anschaffungskosten, höchstens jedoch 25,- € je Haushalt.  
Nachfolgende Angaben sind zur Bearbeitung des Antrages erforderlich: 
 
Art des Komposters: Material des Komposters: 
 offene Kompostlege        Holz 
            geschlossener Kompostsilo       Recyclingkunststoff 
  Thermokomposter        Beton 

                                   
 

Name:                                                                                     Vorname:                                                                            
 
Straße:                                                                                     Ort:    

 
Telefon:                                                                                   E-Mail:                                                                                 

 
Rechnungsdatum:    

 
Anschaffungskosten:    

 
 

Bankverbindung: 
 

IBAN:    
 

Kreditinstitut/Ort:     
 
 

Ich erkläre, dass 
 sich mein Wohnsitz in der Stadt oder im Landkreis Hof befindet. 
 ich oder eine/ein Haushaltsangehörige(r) innerhalb der letzten 5 Jahre vom Abfallzweckverband Stadt 

und Landkreis Hof keinen Zuschuss zur Eigenkompostierung erhalten/beantragt habe. 
 der bezuschusste Komposter im Bereich der Stadt oder des Landkreises Hof aufgestellt wird.  

Der Zuschuss wird nur gegen Vorlage der Rechnung gewährt. 

 

 

 

 
 
 
Datum, Unterschrift:                                                                                                                       
 
  
Bitte beilegen: Rechnungsoriginal möglichst mit Bezeichnung des Komposters, Rechnungsdatum und 
Anschaffungskosten 

 
Antrag bitte senden an: 
Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof 

  Kirchplatz 10, 95028 Hof  
  oder info@azv-hof.de 

Die in diesem Formular erhobenen Daten werden für die Überprüfung und Bewilligung des Zuschusses 
benötigt. Sie werden ab Bewilligung des Zuschusses für eine 5jährige Überprüfungsfrist gespeichert. Die 
relevanten Zahlungsdaten werden bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. 
Weitere Hinweise finden sich in unserer Datenschutzerklärung unter www.azv-hof.de/datenschutz.html 
Ich habe von der Datenschutzerklärung Kenntnis genommen und stimme der Speicherung und 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im angegebenen Umfang zu. 


